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Vorwort

Im Dezember 2015 verstarb Ltd. Ministerialrat Hans Drees, der diese
Textsammlung begründet und über viele Jahre als Autor bearbeitet hat.
Hans Drees hat damit der jagdlichen Praxis in Nordrhein-Westfalen eine
wertvolle Hilfestellung gegeben. Ich bin dankbar, dass ich die Arbeit
von Hans Drees fortführen darf und werde ihm ein ehrendes Andenken
bewahren.
Das Landesjagdgesetz NRW und nahezu sämtliche damit im Zusam-
menhang stehenden Verordnungen und Erlasse sind in den Jahren 2014
und 2015 umfassend novelliert worden. Erklärtes Ziel der Änderungs-
gesetze war es, „unter Einbeziehung der geänderten und vielschichtigen
Einflussfaktoren eine Änderung hin zur Nachhaltigkeit einzuleiten und
die Jagd an ökologischen Prinzipien und dem Tierschutz auszurichten
(Ökologisches Jagdgesetz)“. Dass durch die vorgenommenen Novellie-
rungen diese Ziele erreicht oder jedenfalls gefördert werden, wird von
großen Teilen der Jagdpraxis bezweifelt. Insbesondere von der Mehrheit
der Jägerschaft werden wesentliche Bereiche der gesetzlichen Neurege-
lungen als rein ideologisch motiviert und praxisuntauglich kritisiert.
Durch den im Mai 2017 in NRW stattgefundenen Regierungswechsel
wurde die jagdpolitische Debatte neu entfacht. Im Februar 2019 hat
diese Debatte mit der Verabschiedung einer weiteren Novelle des Lan-
desjagdgesetzes und weiterer Vorschriften im Landtag nunmehr ihren
vorläufigen Abschluss gefunden. Ein wesentlicher Teil der mit dem
Ökologischen Jagdgesetz in Kraft gesetzten Regelungen wurde damit
wieder korrigiert. Zu hoffen bleibt, dass das Jagdrecht in NRW jetzt
endlich in ein ruhigeres politisches Fahrwasser gerät und weiterhin von
einer breiten gesellschaftlichen Akzeptanz im bevölkerungsreichsten
Bundesland Deutschlands getragen wird. Politik und Jagdpraxis haben
hieran gleichermaßen mitzuwirken.
Für die Mitarbeit an dieser Neuauflage danke ich Frau Rechtsanwältin
Dr. Susanne Selter.

Hamm, Juli 2019 Hans-Jürgen Thies
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Einleitung

Das Jagdrecht war in Deutschland lange ein verhältnismäßig stabiles
Rechtsgebiet. Wichtigste Rechtsquelle war und ist das Bundesjagdgesetz
(BJagdG), das am 1. April 1953 in Kraft getreten ist und seit dem Bei-
tritt der DDR auch in den neuen Bundesländern gilt. Das Jagdrecht
gehörte nach Art. 75 Nr. 3 GG in Verbindung mit Art. 72 GG zum
Bereich der Rahmengesetzgebung. Neben dem BJagdG gelten Jagdge-
setze der einzelnen Bundesländer, die den bundesgesetzlich vorgegebe-
nen Rahmen ausfüllen, zum Teil aber auch vom Bundesrecht abwei-
chende Regelungen enthalten. In Nordrhein-Westfalen bildet das
Landesjagdgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezem-
ber 1994 (GV. NRW. 1995 S. 2; 1997 S. 56), zuletzt geändert durch das
dritte Gesetz zur Änderung des Landesjagdgesetzes und zur Änderung
anderer Vorschriften vom 26. Februar 2019 (GV. NRW. S. 131) die
Grundlage für die Jagdausübung.
Nach einer Änderung des Grundgesetzes durch Gesetz vom 27. Okto-
ber 1994 (BGBl. I S. 3146) bestand die Rahmenkompetenz des Bundes
für das Jagdwesen zwar fort (Art. 75 Abs. 1 Nr. 3 GG a. F.). Rahmenvor-
schriften durften jedoch nur noch in Ausnahmefällen in Einzelheiten
gehende oder unmittelbar geltende Regelungen enthalten (Art. 75
Abs. 2 GG a. F.). Einige Teile des BJagdG hätten nach dieser Grundge-
setzänderung nicht mehr als Bundesrecht erlassen werden können. Vor
dem 15. November 1994 erlassenes Recht galt jedoch als Bundesrecht
fort. Durch Bundesgesetz konnte bestimmt werden, dass es durch Lan-
desrecht ersetzt werden konnte (Art. 125a Abs. 3 GG).
Eine grundlegende Änderung der Verteilung der Gesetzgebungskompe-
tenz zwischen Bund und Ländern ist jedoch durch das Gesetz zur Ände-
rung des Grundgesetzes vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2034), die sog.
Föderalismusreform, erfolgt. Das Jagdwesen gehört nach Art. 74 Abs. 1
Nr. 28 GG n. F. nunmehr zum Bereich der konkurrierenden Gesetzge-
bung. Nach Art. 72 GG n. F. haben in diesem Bereich die Länder die
Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund von seiner
Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat.
Hat der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch ge-
macht, können die Länder durch Gesetz hiervon abweichende Regelun-
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Einleitung

gen treffen u. a. über das Jagdwesen (ohne das Recht des Jagdscheins)
und den Naturschutz und die Landschaftspflege (ohne die allgemeinen
Grundsätze des Naturschutzes, das Recht des Artenschutzes oder des
Meeresnaturschutzes). Bundesgesetze auf diesen Gebieten treten frühes-
tens sechs Monate nach ihrer Verkündung in Kraft, soweit nicht mit
Zustimmung des Bundesrates anderes bestimmt ist. Im Verhältnis von
Bundes- und Landesrecht geht das jeweils spätere Gesetz vor.
Die neue Rechtslage birgt die Gefahr, dass sich das Jagdrecht in den
Ländern der Bundesrepublik unter dem Druck unterschiedlicher Inte-
ressengruppen sehr unterschiedlich entwickeln könnte. Eine Grenze für
die Gesetzgebung im Bund und in den Ländern besteht nur insoweit,
als das Jagdrecht als Teil des Eigentums nach Art. 14 GG verfassungs-
rechtlich geschützt ist. Welche Folgerungen daraus zu ziehen sein wer-
den, ist noch klärungsbedürftig.
Im Zeitpunkt der Drucklegung dieses Bandes haben erst wenige Länder
(Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein- Westfalen) von den
ihnen eröffneten Gesetzgebungsmöglichkeiten umfassend Gebrauch
gemacht.
Mit seiner Entscheidung vom 26.6.2012 hat sich der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte in das deutsche Jagdrechtssystem einge-
mischt und hat eine Befriedungsmöglichkeit angemahnt, wenn ein
Grundstückseigentümer aus ethischen Überzeugungen die Jagd ab-
lehnt. Der Bundesgesetzgeber hat darauf reagiert und hat durch das
„Gesetz zur Änderung jagdrechtlicher Vorschriften“ vom 29.5.2013
(BGBl. I S. 1386) einen § 6a in das BJagdG eingefügt. Entgegen anfäng-
licher Befürchtungen haben das bewährte Reviersystem und das Prinzip
der flächendeckenden Bejagung darunter bisher nicht gelitten.
Die Neuauflage gibt den am 1. April 2019 bestehenden Rechtszustand
auf Bundes- und Landesebene wieder. Der Band enthält alle gesetzli-
chen und sonstigen Bestimmungen, die für den Jagdbetrieb in NRW
von Bedeutung sind.
Lediglich die außerordentlich zahlreichen die Lebensmittelsicherheit
und die Wildbrethygiene betreffenden Vorschriften (Verordnungen der
EG, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Ver-
ordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Le-
bensmittelhygienerechts u. a.) sind nicht abgedruckt. Insoweit wird der
Leser auf die Darstellung in der Vorauflage sowie im ebenfalls im Deut-
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Einleitung

schen Gemeindeverlag erschienenen Kommentar Jagdrecht in Niedersach-
sen (34., überarbeitetete Auflage 2019, ISBN 978-3-555-02044-0) von Dr.
Heinz Rose verwiesen.
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Gesetze, Verordnungen, Erlasse
(z. T. in Auszügen)
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Bundesjagdgesetz (BJG)
BJagdG, Ausfertigungsdatum: 29.11.1952 Vollzitat: „Bundesjagdgesetz in
der Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 1976 (BGBl. I
S. 2849), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. November
2018 (BGBl. I S. 1850) geändert worden ist“.

I. Abschnitt: Das Jagdrecht

§ 1 Inhalt des Jagdrechts

(1) Das Jagdrecht ist die ausschließliche Befugnis, auf einem bestimmten
Gebiet wildlebende Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen, (Wild) zu hegen,
auf sie die Jagd auszuüben und sie sich anzueignen. Mit dem Jagdrecht
ist die Pflicht zur Hege verbunden.
(2) Die Hege hat zum Ziel die Erhaltung eines den landschaftlichen und lan-
deskulturellen Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden Wild-
bestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlagen; auf
Grund anderer Vorschriften bestehende gleichartige Verpflichtungen bleiben
unberührt. Die Hege muss so durchgeführt werden, daß Beeinträchtigungen
einer ordnungsgemäßen land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung,
insbesondere Wildschäden, möglichst vermieden werden.
(3) Bei der Ausübung der Jagd sind die allgemein anerkannten Grundsätze
deutscher Weidgerechtigkeit zu beachten.
(4) Die Jagdausübung erstreckt sich auf das Aufsuchen, Nachstellen, Erle-
gen und Fangen von Wild.
(5) Das Recht zur Aneignung von Wild umfasst auch die ausschließliche
Befugnis, krankes oder verendetes Wild, Fallwild und Abwurfstangen so-
wie die Eier von Federwild sich anzueignen.
(6) Das Jagdrecht unterliegt den Beschränkungen dieses Gesetzes und
der in seinem Rahmen ergangenen landesrechtlichen Vorschriften.

§ 2 Tierarten

(1) Tierarten, die dem Jagdrecht unterliegen, sind:
1. Haarwild:

Wisent (Bison bonasus L.),
Elchwild (Alces alces L.),
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1 · BJG § 2

Rotwild (Cervus elaphus L.),
Damwild (Dama dama L.),
Sikawild (Cervus nippon TEMMINCK),
Rehwild (Capreolus capreolus L.),
Gamswild (Rupicapra rupicapra L.),
Steinwild (Capra ibex L.),
Muffelwild (Ovis ammon musimon PALLAS),
Schwarzwild (Sus scrofa L.),
Feldhase (Lepus europaeus PALLAS),
Schneehase (Lepus timidus L.),
Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus L.),
Murmeltier (Marmota marmota L.),
Wildkatze (Felis silvestris SCHREBER),
Luchs (Lynx lynx L.),
Fuchs (Vulpes vulpes L.),
Steinmarder (Martes foina ERXLEBEN),
Baummarder (Martes martes L.),
Iltis (Mustela putorius L.),
Hermelin (Mustela erminea L.),
Mauswiesel (Mustela nivalis L.), Dachs (Meles meles L.),
Fischotter (Lutra lutra L.),
Seehund (Phoca vitulina L.);

2. Federwild:
Rebhuhn (Perdix perdix L.),
Fasan (Phasianus colchicus L.),
Wachtel (Coturnix coturnix L.),
Auerwild (Tetrao urogallus L.),
Birkwild (Lyrurus tetrix L.),
Rackelwild (Lyrus tetrix x Tetrao urogallus),
Haselwild (Tetrastes bonasia L.),
Alpenschneehuhn (Lagopus mutus MONTIN),
Wildtruthuhn (Meleagris gallopavo L.),
Wildtauben (Columbidae),
Höckerschwan (Cygnus olor GMEL.),
Wildgänse (Gattungen Anser BRISSON und Branta SCOPOLI),
Wildenten (Anatinae),
Säger (Gattung Mergus L.),
Waldschnepfe (Scolopax rusticola L.),
Bläßhuhn (Fulica atra L.),
Möwen (Laridae),
Haubentaucher (Podiceps cristatus L.),
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§§ 3–5 BJG · 1

Großtrappe (Otis tarda L.),
Graureiher (Ardea cinerea L.),
Greife (Accipitridae),
Falken (Falconidae),
Kolkrabe (Corvus corax L.).

(2) Die Länder können weitere Tierarten bestimmen, die dem Jagdrecht
unterliegen.
(3) Zum Schalenwild gehören Wisente, Elch-, Rot-, Dam-, Sika-, Reh-,
Gams-, Stein-, Muffel- und Schwarzwild.
(4) Zum Hochwild gehören Schalenwild außer Rehwild, ferner Auerwild,
Steinadler und Seeadler. Alles übrige Wild gehört zum Niederwild.

§ 3 Inhaber des Jagdrechts, Ausübung des Jagdrechts

(1) Das Jagdrecht steht dem Eigentümer auf seinem Grund und Boden zu.
Es ist untrennbar mit dem Eigentum am Grund und Boden verbunden. Als
selbständiges dingliches Recht kann es nicht begründet werden.
(2) Auf Flächen, an denen kein Eigentum begründet ist, steht das Jagd-
recht den Ländern zu.
(3) Das Jagdrecht darf nur in Jagdbezirken nach Maßgabe der §§ 4 ff. aus-
geübt werden.

II. Abschnitt: Jagdbezirke und Hegegemeinschaften

1. Allgemeines

§ 4 Jagdbezirke

Jagdbezirke, in denen die Jagd ausgeübt werden darf, sind entweder Ei-
genjagdbezirke (§ 7) oder gemeinschaftliche Jagdbezirke (§ 8).

§ 5 Gestaltung der Jagdbezirke

(1) Jagdbezirke können durch Abtrennung, Angliederung oder Austausch
von Grundflächen abgerundet werden, wenn dies aus Erfordernissen der
Jagdpflege und Jagdausübung notwendig ist.
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1 · BJG §§ 6, 6a

(2) Natürliche und künstliche Wasserläufe, Wege, Triften und Eisenbahn-
körper sowie ähnliche Flächen bilden, wenn sie nach Umfang und Gestalt
für sich allein eine ordnungsmäßige Jagdausübung nicht gestatten, keinen
Jagdbezirk für sich, unterbrechen nicht den Zusammenhang eines Jagd-
bezirkes und stellen auch den Zusammenhang zur Bildung eines Jagdbe-
zirkes zwischen getrennt liegenden Flächen nicht her.

§ 6 Befriedete Bezirke, Ruhen der Jagd

Auf Grundflächen, die zu keinem Jagdbezirk gehören, und in befriedeten
Bezirken ruht die Jagd. Eine beschränkte Ausübung der Jagd kann gestat-
tet werden. Tiergärten fallen nicht unter die Vorschriften dieses Gesetzes.

§ 6a Befriedung von Grundflächen aus ethischen Gründen

(1) Grundflächen, die zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehören
und im Eigentum einer natürlichen Person stehen, sind auf Antrag des
Grundeigentümers zu befriedeten Bezirken zu erklären (Befriedung), wenn
der Grundeigentümer glaubhaft macht, dass er die Jagdausübung aus
ethischen Gründen ablehnt. Eine Befriedung ist zu versagen, soweit Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, dass ein Ruhen der Jagd auf der vom
Antrag umfassten Fläche bezogen auf den gesamten jeweiligen Jagdbe-
zirk die Belange
1. der Erhaltung eines artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie

der Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlagen,
2. des Schutzes der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft vor übermäßi-

gen Wildschäden,
3. des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
4. des Schutzes vor Tierseuchen oder
5. der Abwendung sonstiger Gefahren für die öffentliche Sicherheit und

Ordnung gefährdet.
Ethische Gründe nach Satz 1 liegen insbesondere nicht vor, wenn der An-
tragsteller
1. selbst die Jagd ausübt oder die Ausübung der Jagd durch Dritte auf

einem ihm gehörenden Grundstück duldet oder
2. zum Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung einen Jagdschein ge-

löst oder beantragt hat.
Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der zuständigen Be-
hörde zu stellen. Der Entscheidung über den Antrag hat neben der Anhö-
rung des Antragstellers eine Anhörung der Jagdgenossenschaft, des

10



§ 6a BJG · 1

Jagdpächters, angrenzender Grundeigentümer, des Jagdbeirats sowie der
Träger öffentlicher Belange vorauszugehen.

(2) Die Befriedung soll mit Wirkung zum Ende des Jagdpachtvertrages er-
folgen. Sofern dies dem Antragsteller unter Abwägung mit den schutzwür-
digen Belangen der Jagdgenossenschaft nicht zuzumuten ist, kann die
Behörde einen früheren Zeitpunkt, der jedoch nicht vor Ende des Jagdjah-
res liegt, bestimmen. In den Fällen des Satzes 2 kann die Jagdgenossen-
schaft vom Grundeigentümer den Ersatz des Schadens verlangen, der ihr
durch die vorzeitige Befriedung entsteht.

(3) Die Befriedung kann räumlich auf einen Teil der Antragsfläche sowie
zeitlich beschränkt werden, soweit dies zur Wahrung der Belange nach
Absatz 1 Satz 2 erforderlich ist.

(4) Die Befriedung erlischt vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 drei Monate
nach Übergang des Eigentums an der befriedeten Grundfläche auf einen
Dritten. Stellt der Dritte während des Laufs der Frist nach Satz 1 einen
Antrag auf erneute Befriedung, so erlischt die bestehende Befriedung mit
dem Wirksamwerden der behördlichen Entscheidung über den Antrag.
Verzichtet der Dritte vor Ablauf der Frist nach Satz 1 auf einen Antrag auf
erneute Befriedung, so erlischt die bestehende Befriedung mit dem Zu-
gang der Verzichtserklärung bei der zuständigen Behörde. Der Grundei-
gentümer hat den Eigentumswechsel der zuständigen Behörde anzuzei-
gen. Die Befriedung ist zu widerrufen, wenn
1. der Grundeigentümer schriftlich gegenüber der zuständigen Behörde

den Verzicht auf die Befriedung erklärt oder
2. der Grundeigentümer die Jagd ausübt, einen Jagdschein löst oder die

Ausübung der Jagd durch Dritte auf einem ihm gehörenden Grund-
stück duldet.

Die Befriedung ist in der Regel zu widerrufen, wenn Tatsachen bekannt
werden, die den Anspruch auf Erklärung zum befriedeten Bezirk entfallen
lassen. Die Befriedung ist unter den Vorbehalt des Widerrufs zu stellen für
den Fall, dass ein oder mehrere weitere begründete Anträge auf Befrie-
dung in demselben Jagdbezirk gestellt werden und nicht allen Anträgen
insgesamt ohne Gefährdung der Belange nach Absatz 1 Satz 2 stattgege-
ben werden kann. Im Übrigen gelten die verwaltungsverfahrensrechtlichen
Vorschriften über Rücknahme und Widerruf von Verwaltungsakten.

(5) Die zuständige Behörde kann eine beschränkte Jagdausübung auf den
für befriedet erklärten Grundflächen anordnen, soweit dies zur Vermeidung
übermäßiger Wildschäden, der Gefahr von Tierseuchen, aus Gründen des
Naturschutzes oder des Tierschutzes, der Seuchenhygiene, der Gewähr-
leistung der Sicherheit des Verkehrs auf öffentlichen Verkehrswegen oder
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der Abwendung sonstiger Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung erforderlich ist. Widerspruch und Klage gegen die Anordnung haben
keine aufschiebende Wirkung. Kommt der Grundeigentümer der Anord-
nung nicht nach, so kann die zuständige Behörde für dessen Rechnung
die Jagd ausüben lassen.
(6) Wildschäden an Grundstücken, die zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk
gehören, hat der Grundeigentümer der befriedeten Grundfläche nach dem
Verhältnis des Flächenanteils seiner Grundfläche an der Gesamtfläche des
gemeinschaftlichen Jagdbezirks anteilig zu ersetzen. Dies gilt nicht, sofern
das schädigende Wild auf der befriedeten Grundfläche nicht vorkommt oder
der Schaden auch ohne die Befriedung der Grundfläche eingetreten wäre.
(7) Der Grundeigentümer der befriedeten Fläche hat keinen Anspruch auf
Ersatz von Wildschäden.
(8) Die Grundsätze der Wildfolge sind im Verhältnis des gemeinschaftli-
chen Jagdbezirks zu der nach Absatz 1 für befriedet erklärten Grundfläche
entsprechend anzuwenden. Einer Vereinbarung nach § 22a Absatz 2 be-
darf es nicht. Der Grundeigentümer des für befriedet erklärten Grund-
stücks ist über die Notwendigkeit der Wildfolge, soweit Belange des Tier-
schutzes nicht entgegenstehen bereits vor Beginn der Wildfolge,
unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
(9) Das Recht zur Aneignung von Wild nach § 1 Absatz 1 Satz 1 steht in
den Fällen der nach Absatz 5 behördlich angeordneten Jagd und der Wild-
folge nach Absatz 8 dem Jagdausübungsberechtigten des Jagdbezirks
oder dem beauftragten Jäger zu.
(10) Die Absätze 1 bis 9 sind auf Grundflächen, die einem Eigenjagdbezirk
kraft Gesetzes oder auf Grund behördlicher Entscheidung angegliedert
sind, entsprechend anzuwenden.

2. Eigenjagdbezirke

§ 7

(1) Zusammenhängende Grundflächen mit einer land-, forst- oder fische-
reiwirtschaftlich nutzbaren Fläche von 75 Hektar an, die im Eigentum ein
und derselben Person oder einer Personengemeinschaft stehen, bilden
einen Eigenjagdbezirk. Die Länder können abweichend von Satz 1 die
Mindestgröße allgemein oder für bestimmte Gebiete höher festsetzen. So-
weit am Tag des Inkrafttretens des Einigungsvertrages in den Ländern eine
andere als die in Satz 1 bestimmte Größe festgesetzt ist, behält es dabei

12



§ 8 BJG · 1

sein Bewenden, falls sie nicht unter 70 Hektar beträgt. Die Länder können,
soweit bei Inkrafttreten dieses Gesetzes eine solche Regelung besteht,
abweichend von Satz 1 bestimmen, dass auch eine sonstige zusammen-
hängende Fläche von 75 Hektar einen Eigenjagdbezirk bildet, wenn dies
von Grundeigentümern oder Nutznießern zusammenhängender Grundflä-
chen von mindestens je 15 Hektar beantragt wird.
(2) Ländergrenzen unterbrechen nicht den Zusammenhang von Grundflä-
chen, die gemäß Absatz 1 Satz 1 einen Eigenjagdbezirk bilden. In den Fäl-
len des Absatzes 1 Satz 3 besteht ein Eigenjagdbezirk, wenn nach den
Vorschriften des Landes, in dem der überwiegende Teil der auf mehrere
Länder sich erstreckenden Grundflächen liegt, für die Grundflächen insge-
samt die Voraussetzungen für einen Eigenjagdbezirk vorliegen würden. Im
Übrigen gelten für jeden Teil eines über mehrere Länder sich erstrecken-
den Eigenjagdbezirkes die Vorschriften des Landes, in dem er liegt.
(3) Vollständig eingefriedete Flächen sowie an der Bundesgrenze liegende
zusammenhängende Grundflächen von geringerem als 75 Hektar land-,
forst- oder fischereiwirtschaftlich nutzbaren Raum können allgemein oder
unter besonderen Voraussetzungen zu Eigenjagdbezirken erklärt werden;
dabei kann bestimmt werden, dass die Jagd in diesen Bezirken nur unter
Beschränkungen ausgeübt werden darf.
(4) In einem Eigenjagdbezirk ist jagdausübungsberechtigt der Eigentümer.
An Stelle des Eigentümers tritt der Nutznießer, wenn ihm die Nutzung des
ganzen Eigenjagdbezirkes zusteht.

3. Gemeinschaftliche Jagdbezirke

§ 8 Zusammensetzung

(1) Alle Grundflächen einer Gemeinde oder abgesonderten Gemarkung,
die nicht zu einem Eigenjagdbezirk gehören, bilden einen gemeinschaftli-
chen Jagdbezirk, wenn sie im Zusammenhang mindestens 150 Hektar
umfassen.
(2) Zusammenhängende Grundflächen verschiedener Gemeinden, die im
Übrigen zusammen den Erfordernissen eines gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirkes entsprechen, können auf Antrag zu gemeinschaftlichen Jagdbezir-
ken zusammengelegt werden.
(3) Die Teilung gemeinschaftlicher Jagdbezirke in mehrere selbständige
Jagdbezirke kann zugelassen werden, sofern jeder Teil die Mindestgröße
von 250 Hektar hat.
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(4) Die Länder können die Mindestgrößen allgemein oder für bestimmte
Gebiete höher festsetzen.

(5) In gemeinschaftlichen Jagdbezirken steht die Ausübung des Jagd-
rechts der Jagdgenossenschaft zu.

§ 9 Jagdgenossenschaft

(1) Die Eigentümer der Grundflächen, die zu einem gemeinschaftlichen
Jagdbezirk gehören, bilden eine Jagdgenossenschaft. Eigentümer von
Grundflächen, auf denen die Jagd nicht ausgeübt werden darf, gehören
der Jagdgenossenschaft nicht an.

(2) Die Jagdgenossenschaft wird durch den Jagdvorstand gerichtlich und
außergerichtlich vertreten. Der Jagdvorstand ist von der Jagdgenossen-
schaft zu wählen. Solange die Jagdgenossenschaft keinen Jagdvorstand
gewählt hat, werden die Geschäfte des Jagdvorstandes vom Gemeinde-
vorstand wahrgenommen.

(3) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen sowohl der Mehrheit der
anwesenden und vertretenen Jagdgenossen, als auch der Mehrheit der
bei der Beschlussfassung vertretenen Grundfläche.

§ 10 Jagdnutzung

(1) Die Jagdgenossenschaft nutzt die Jagd in der Regel durch Verpach-
tung. Sie kann die Verpachtung auf den Kreis der Jagdgenossen be-
schränken.

(2) Die Jagdgenossenschaft kann die Jagd für eigene Rechnung durch an-
gestellte Jäger ausüben lassen. Mit Zustimmung der zuständigen Behörde
kann sie die Jagd ruhen lassen.

(3) Die Jagdgenossenschaft beschließt über die Verwendung des Reiner-
trages der Jagdnutzung. Beschließt die Jagdgenossenschaft, den Ertrag
nicht an die Jagdgenossen nach dem Verhältnis des Flächeninhaltes ihrer
beteiligten Grundstücke zu verteilen, so kann jeder Jagdgenosse, der dem
Beschluss nicht zugestimmt hat, die Auszahlung seines Anteils verlangen.
Der Anspruch erlischt, wenn er nicht binnen einem Monat nach der Be-
kanntmachung der Beschlussfassung schriftlich oder mündlich zu Proto-
koll des Jagdvorstandes geltend gemacht wird.
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4. Hegegemeinschaften

§ 10a Bildung von Hegegemeinschaften

(1) Für mehrere zusammenhängende Jagdbezirke können die Jagdaus-
übungsberechtigten zum Zwecke der Hege des Wildes eine Hegegemein-
schaft als privatrechtlichen Zusammenschluss bilden.
(2) Abweichend von Absatz 1 können die Länder bestimmen, dass für
mehrere zusammenhängende Jagdbezirke die Jagdausübungsberechtig-
ten zum Zwecke der Hege des Wildes eine Hegegemeinschaft bilden, falls
diese aus Gründen der Hege im Sinne des § 1 Abs. 2 erforderlich ist und
eine an alle betroffenen Jagdausübungsberechtigten gerichtete Aufforde-
rung der zuständigen Behörde, innerhalb einer bestimmten Frist eine He-
gegemeinschaft zu gründen, ohne Erfolg geblieben ist.
(3) Das Nähere regeln die Länder.

III. Abschnitt: Beteiligung Dritter an der Ausübung des
Jagdrechts

§ 11 Jagdpacht

(1) Die Ausübung des Jagdrechts in seiner Gesamtheit kann an Dritte ver-
pachtet werden. Ein Teil des Jagdausübungsrechts kann nicht Gegen-
stand eines Jagdpachtvertrages sein; jedoch kann sich der Verpächter ei-
nen Teil der Jagdnutzung, der sich auf bestimmtes Wild bezieht,
vorbehalten. Die Erteilung von Jagderlaubnisscheinen regeln, unbescha-
det des Absatzes 6 Satz 2, die Länder.
(2) Die Verpachtung eines Teils eines Jagdbezirkes ist nur zulässig, wenn
sowohl der verpachtete als auch der verbleibende Teil bei Eigenjagdbezir-
ken die gesetzliche Mindestgröße, bei gemeinschaftlichen Jagdbezirken
die Mindestgröße von 250 Hektar haben. Die Länder können die Verpach-
tung eines Teiles von geringerer Größe an den Jagdausübungsberechtig-
ten eines angrenzenden Jagdbezirkes zulassen, soweit dies einer besse-
ren Reviergestaltung dient.
(3) Die Gesamtfläche, auf der einem Jagdpächter die Ausübung des Jagd-
rechts zusteht, darf nicht mehr als 1.000 Hektar umfassen; hierauf sind
Flächen anzurechnen, für die dem Pächter auf Grund einer entgeltlichen
Jagderlaubnis die Jagdausübung zusteht. Der Inhaber eines oder mehre-
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rer Eigenjagdbezirke mit einer Gesamtfläche von mehr als 1.000 Hektar
darf nur zupachten, wenn er Flächen mindestens gleicher Größenordnung
verpachtet; der Inhaber eines oder mehrerer Eigenjagdbezirke mit einer
Gesamtfläche von weniger als 1.000 Hektar darf nur zupachten, wenn die
Gesamtfläche, auf der ihm das Jagdausübungsrecht zusteht, 1.000 Hektar
nicht übersteigt. Für Mitpächter, Unterpächter oder Inhaber einer entgeltli-
chen Jagderlaubnis gilt Satz 1 und 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass
auf die Gesamtfläche nur die Fläche angerechnet wird, die auf den einzel-
nen Mitpächter, Unterpächter oder auf den Inhaber einer entgeltlichen
Jagderlaubnis, ausgenommen die Erlaubnis zu Einzelabschüssen, nach
dem Jagdpachtvertrag oder der Jagderlaubnis anteilig entfällt. Für be-
stimmte Gebiete, insbesondere im Hochgebirge können die Länder eine
höhere Grenze als 1.000 Hektar festsetzen.
(4) Der Jagdpachtvertrag ist schriftlich abzuschließen. Die Pachtdauer soll
mindestens neun Jahre betragen. Die Länder können die Mindestpachtzeit
höher festsetzen. Ein laufender Jagdpachtvertrag kann auch auf kürzere
Zeit verlängert werden. Beginn und Ende der Pachtzeit soll mit Beginn und
Ende des Jagdjahres (1. April bis 31. März) zusammenfallen.
(5) Pächter darf nur sein, wer einen Jahresjagdschein besitzt und schon
vorher einen solchen während dreier Jahre in Deutschland besessen hat.
Für besondere Einzelfälle können Ausnahmen zugelassen werden. Auf den
in Satz 1 genannten Zeitraum sind die Zeiten anzurechnen, während derer
jemand vor dem Tag des Wirksamwerdens des Beitritts eine Jagderlaubnis
in der Deutschen Demokratischen Republik besessen hat.
(6) Ein Jagdpachtvertrag, der bei seinem Abschluss den Vorschriften des
Absatzes 1 Satz 2 Halbsatz 1, des Absatzes 2, des Absatzes 3, des Absat-
zes 4 Satz 1 oder des Absatzes 5 nicht entspricht, ist nichtig. Das gleiche
gilt für eine entgeltliche Jagderlaubnis, die bei ihrer Erteilung den Vor-
schriften des Absatzes 3 nicht entspricht.
(7) Die Fläche, auf der einem Jagdausübungsberechtigten oder Inhaber
einer entgeltlichen Jagderlaubnis nach Absatz 3 die Ausübung des Jagd-
rechts zusteht, ist von der zuständigen Behörde in den Jagdschein einzu-
tragen; das Nähere regeln die Länder.

§ 12 Anzeige von Jagdpachtverträgen

(1) Der Jagdpachtvertrag ist der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Be-
hörde kann den Vertrag binnen drei Wochen nach Eingang der Anzeige
beanstanden, wenn die Vorschriften über die Pachtdauer nicht beachtet
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sind oder wenn zu erwarten ist, dass durch eine vertragsmäßige Jagdaus-
übung die Vorschriften des § 1 Abs. 2 verletzt werden.
(2) In dem Beanstandungsbescheid sind die Vertragsteile aufzufordern,
den Vertrag bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, der mindestens drei Wo-
chen nach Zustellung des Bescheides liegen soll, aufzuheben oder in be-
stimmter Weise zu ändern.
(3) Kommen die Vertragsteile der Aufforderung nicht nach, so gilt der Ver-
trag mit Ablauf der Frist als aufgehoben, sofern nicht einer der Vertrags-
teile binnen der Frist einen Antrag auf Entscheidung durch das Amtsge-
richt stellt. Das Gericht kann entweder den Vertrag aufheben oder
feststellen, dass er nicht zu beanstanden ist. Die Bestimmungen für die
gerichtliche Entscheidung über die Beanstandung eines Landpachtvertra-
ges gelten sinngemäß; jedoch entscheidet das Gericht ohne Zuziehung
ehrenamtlicher Richter.
(4) Vor Ablauf von drei Wochen nach Anzeige des Vertrages durch einen
Beteiligten darf der Pächter die Jagd nicht ausüben, sofern nicht die Be-
hörde die Jagdausübung zu einem früheren Zeitpunkt gestattet. Wird der
Vertrag binnen der in Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Frist beanstandet, so
darf der Pächter die Jagd erst ausüben, wenn die Beanstandungen beho-
ben sind oder wenn durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung fest-
gestellt ist, dass der Vertrag nicht zu beanstanden ist.

§ 13 Erlöschen des Jagdpachtvertrages

Der Jagdpachtvertrag erlischt, wenn dem Pächter der Jagdschein unan-
fechtbar entzogen worden ist. Er erlischt auch dann, wenn die Gültigkeits-
dauer des Jagdscheines abgelaufen ist und entweder die zuständige Be-
hörde die Erteilung eines neuen Jagdscheines unanfechtbar abgelehnt hat
oder der Pächter die Voraussetzungen für die Erteilung eines neuen Jagd-
scheines nicht fristgemäß erfüllt. Der Pächter hat dem Verpächter den aus
der Beendigung des Pachtvertrages entstehenden Schaden zu ersetzen,
wenn ihn ein Verschulden trifft.

§ 13a Rechtsstellung der Mitpächter

Sind mehrere Pächter an einem Jagdpachtvertrag beteiligt (Mitpächter),
so bleibt der Vertrag, wenn er im Verhältnis zu einem Mitpächter gekündigt
wird oder erlischt, mit den übrigen bestehen; dies gilt nicht, soweit der
Jagdpachtvertrag infolge des Ausscheidens eines Pächters den Vorschrif-
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ten des § 11 Abs. 3 nicht mehr entspricht und dieser Mangel bis zum Be-
ginn des nächstens Jagdjahres nicht behoben wird. Ist einem der Beteilig-
ten die Aufrechterhaltung des Vertrages infolge des Ausscheidens eines
Pächters nicht zuzumuten, so kann er den Vertrag mit sofortiger Wirkung
kündigen. Die Kündigung muss unverzüglich nach Erlangung der Kenntnis
von dem Kündigungsgrund erfolgen.

§ 14 Wechsel des Grundeigentümers

(1) Wird ein Eigenjagdbezirk ganz oder teilweise veräußert, so finden die
Vorschriften der §§ 566 bis 567b des Bürgerlichen Gesetzbuchs entspre-
chende Anwendung. Das gleiche gilt im Falle der Zwangsversteigerung
von der Vorschrift des § 57 des Zwangsversteigerungsgesetzes; das Kün-
digungsrecht des Erstehers ist jedoch ausgeschlossen, wenn nur ein Teil
eines Jagdbezirkes versteigert ist und dieser Teil nicht allein schon die
Erfordernisse eines Eigenjagdbezirkes erfüllt.
(2) Wird ein zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehöriges Grund-
stück veräußert, so hat dies auf den Pachtvertrag keinen Einfluss; der Er-
werber wird vom Zeitpunkt des Erwerbes an auch dann für die Dauer des
Pachtvertrages Mitglied der Jagdgenossenschaft, wenn das veräußerte
Grundstück an sich mit anderen Grundstücken des Erwerbers zusammen
einen Eigenjagdbezirk bilden könnte. Das gleiche gilt für den Fall der
Zwangsversteigerung eines Grundstücks.

IV. Abschnitt: Jagdschein

§ 15 Allgemeines

(1) Wer die Jagd ausübt, muss einen auf seinen Namen lautenden Jagd-
schein mit sich führen und diesen auf Verlangen den Polizeibeamten sowie
den Jagdschutzberechtigten (§ 25) vorzeigen. Zum Sammeln von Abwurf-
stangen bedarf es nur der schriftlichen Erlaubnis des Jagdausübungsbe-
rechtigten. Wer die Jagd mit Greifen oder Falken (Beizjagd) ausüben will,
muss einen auf seinen Namen lautenden Falknerjagdschein mit sich
führen.
(2) Der Jagdschein wird von der für den Wohnsitz des Bewerbers zuständi-
gen Behörde als Jahresjagdschein für höchstens drei Jagdjahre (§ 11
Abs. 4) oder als Tagesjagdschein für vierzehn aufeinanderfolgende Tage
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nach einheitlichen, vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz (Bundesministerium) bestimmten Mustern erteilt.

(3) Der Jagdschein gilt im gesamten Bundesgebiet.

(4) Für Tagesjagdscheine für Ausländer dürfen nur die Gebühren für Inlän-
der erhoben werden, wenn das Heimatland des Ausländers die Gegensei-
tigkeit gewährleistet.

(5) Die erste Erteilung eines Jagdscheines ist davon abhängig, dass der Be-
werber im Geltungsbereich dieses Gesetzes eine Jägerprüfung bestanden
hat, die aus einem schriftlichen und einem mündlich-praktischen Teil und ei-
ner Schießprüfung bestehen soll; er muss in der Jägerprüfung ausreichende
Kenntnisse der Tierarten, der Wildbiologie, der Wildhege, des Jagdbetrie-
bes, der Wildschadensverhütung, des Land- und Waldbaues, des Waffen-
rechts, der Waffentechnik, der Führung von Jagdwaffen (einschließlich
Faustfeuerwaffen), der Führung von Jagdhunden, in der Behandlung des er-
legten Wildes unter besonderer Berücksichtigung der hygienisch erforderli-
chen Maßnahmen, in der Beurteilung der gesundheitlich unbedenklichen
Beschaffenheit des Wildbrets, insbesondere auch hinsichtlich seiner Ver-
wendung als Lebensmittel, und im Jagd-, Tierschutz- sowie Naturschutz-
und Landschaftspflegerecht nachweisen; mangelhafte Leistungen in der
Schießprüfung sind durch Leistungen in anderen Prüfungsteilen nicht aus-
gleichbar. Die Länder können die Zulassung zur Jägerprüfung insbesondere
vom Nachweis einer theoretischen und praktischen Ausbildung abhängig
machen. Für Bewerber, die vor dem 1. April 1953 einen Jahresjagdschein
besessen haben, entfällt die Jägerprüfung. Eine vor dem Tag des Wirksam-
werdens des Beitritts in der Deutschen Demokratischen Republik abgelegte
Jagdprüfung für Jäger, die mit der Jagdwaffe die Jagd ausüben wollen, steht
der Jägerprüfung im Sinne des Satzes 1 gleich.

(6) Bei der Erteilung von Ausländerjagdscheinen können Ausnahmen von
Absatz 5 Satz 1 und 2 gemacht werden.

(7) Die erste Erteilung eines Falknerjagdscheines ist davon abhängig, dass
der Bewerber im Geltungsbereich dieses Gesetzes zusätzlich zur Jäger-
prüfung eine Falknerprüfung bestanden hat; er muss darin ausreichende
Kenntnisse des Haltens, der Pflege und des Abtragens von Beizvögeln,
des Greifvogelschutzes sowie der Beizjagd nachweisen.1 Für Bewerber,
die vor dem 1. April 1977 mindestens fünf Falknerjagdscheine besessen

1 § 15 Abs. 7 S. 1 i. V. m. Abs. 5 S. 1: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel
mit GG unvereinbar und nichtig, BVerfGE v. 5.11.1980; 1981/41 – 1. BvR 290/
78 –
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haben, entfällt die Jägerprüfung; gleiches gilt für Bewerber, die vor diesem
Zeitpunkt mindestens fünf Jahresjagdscheine besessen und während de-
ren Geltungsdauer die Beizjagd ausgeübt haben. Das Nähere hinsichtlich
der Erteilung des Falknerjagdscheines regeln die Länder. Eine vor dem
Tag des Wirksamwerdens des Beitritts in der Deutschen Demokratischen
Republik abgelegte Jagdprüfung für Falkner steht der Falknerprüfung im
Sinne des Satzes 1 gleich.

§ 16 Jugendjagdschein

(1) Personen, die das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben, aber noch
nicht achtzehn Jahre alt sind, darf nur ein Jugendjagdschein erteilt werden.
(2) Der Jugendjagdschein berechtigt nur zur Ausübung der Jagd in Beglei-
tung des Erziehungsberechtigten oder einer von dem Erziehungsberech-
tigten schriftlich beauftragten Aufsichtsperson; die Begleitperson muss
jagdlich erfahren sein.
(3) Der Jugendjagdschein berechtigt nicht zur Teilnahme an Gesellschafts-
jagden.
(4) Im Übrigen gilt § 15 entsprechend.

§ 17 Versagung des Jagdscheines

(1) Der Jagdschein ist zu versagen
1. Personen, die noch nicht sechzehn Jahre alt sind;
2. Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie

die erforderliche Zuverlässigkeit oder körperliche Eignung nicht be-
sitzen;

3. Personen, denen der Jagdschein entzogen ist, während der Dauer der
Entziehung oder einer Sperre (§§ 18, 41 Abs. 2);

4. Personen, die keine ausreichende Jagdhaftpflichtversicherung (fünf-
hunderttausend Euro für Personenschäden und fünfzigtausend Euro
für Sachschäden) nachweisen; die Versicherung kann nur bei einem
Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder
mit Niederlassung im Geltungsbereich des Versicherungsaufsichtsge-
setzes genommen werden; die Länder können den Abschluss einer
Gemeinschaftsversicherung ohne Beteiligungszwang zulassen.

Fehlen die Zuverlässigkeit oder die persönliche Eignung im Sinne der §§ 5
und 6 des Waffengesetzes, darf nur ein Jagdschein nach § 15 Abs. 7 erteilt
werden.
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(2) Der Jagdschein kann versagt werden
1. Personen, die noch nicht achtzehn Jahre alt sind;
2. Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundge-

setzes sind;
3. Personen, die nicht mindestens drei Jahre ihren Wohnsitz oder ihren

gewöhnlichen Aufenthalt ununterbrochen im Geltungsbereich dieses
Gesetzes haben;

4. Personen, die gegen die Grundsätze des § 1 Abs. 3 schwer oder wie-
derholt verstoßen haben.

(3) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen nicht, wenn Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, dass sie
1. Waffen oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwenden

werden;
2. mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig und sachgemäß umgehen

und diese Gegenstände nicht sorgfältig verwahren werden;
3. Waffen oder Munition an Personen überlassen werden, die zur Aus-

übung der tatsächlichen Gewalt über diese Gegenstände nicht be-
rechtigt sind.

(4) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen in der Regel Personen nicht,
die
1. a) wegen eines Verbrechens,

b) wegen eines vorsätzlichen Vergehens, das eine der Annahmen im
Sinne des Absatzes 3 Nr. 1 bis 3 rechtfertigt,

c) wegen einer fahrlässigen Straftat im Zusammenhang mit dem Um-
gang mit Waffen, Munition oder Sprengstoff,

d) wegen einer Straftat gegen jagdrechtliche, tierschutzrechtliche
oder naturschutzrechtliche Vorschriften, das Waffengesetz, das
Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen oder das Sprengstoff-
gesetz

zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Geldstrafe von mindestens 60
Tagessätzen oder mindestens zweimal zu einer geringeren Geldstrafe
rechtskräftig verurteilt worden sind, wenn seit dem Eintritt der
Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf Jahre nicht verstrichen sind;
in die Frist wird die Zeit eingerechnet, die seit der Vollziehbarkeit des
Widerrufs oder der Rücknahme eines Jagdscheines oder eines Waf-
fenbesitzverbotes nach § 41 des Waffengesetzes wegen der Tat, die
der letzten Verurteilung zugrunde liegt, verstrichen ist; in die Frist
nicht eingerechnet wird die Zeit, in welcher der Beteiligte auf behörd-
liche oder richterliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden
ist;
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